
  

Gemeinde Jestetten 
______________________________________________________________ 

 

Niederschrift  
über die öffentliche Sitzung 

 

des  Gemeinderates 
am:   am 15.09.2022 
Tagungsort:  Sitzungssaal des Rathauses Jestetten 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende:  21:30 Uhr 
 
Anwesend: 
Vorsitzender: Bürgermeister Dominic Böhler 

Mitglieder: GR Lothar Altenburger     CDU 
GR Andreas Merk     CDU  
GR Jürgen Osswald    CDU 

 GR Dr.sc.tech.Konrad Schlude   CDU 
 GR’in Katja Steinbeißer     CDU  

GR Vincent Ziegler    CDU 
 

GR‘in Stefanie Cox-Kübler   FWV  
GR’in Lotti Herrmann    FWV  
GR Michael Metzger     FWV 
 
GR’in Daniela Singer     SPD 

 GR Stephan Bierwagen     SPD 
GR Peter Haußmann     SPD 

 GR Elio Ritacco      SPD 
 

GR Henry Brückel     GRÜNE 
GR Reimund Hartmann    GRÜNE 

 GR’in Gaby Kettner     GRÜNE 
 GR Markus Weißenberger   GRÜNE  
  

Ferner waren anwesend:  
Rechnungsamtsleiterin  
Ortsbaumeisterin  

 Hauptamtsleiterin Fischer als Schriftführerin 
 Städteplanerin zu TOP 1 
 Ingenieur zu TOP 2 
 Architekt zu TOP 3 
 Pressevertreterin  
 
Es fehlte:  GR’in Angelika Hämmerle  FWV (e)  
   
Zuhörer: 12   
  
Die Sitzungseinladung ist den Gemeinderäten am 07.09.2022 zugegangen mit Sitzungsvor-
lagen zu den TOP’en 1, 3, 4 und 5.  
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Gegen die Erörterung 
der Tagesordnung entsprechend der Einladung werden keine Bedenken erhoben. Die Be-
schlussfähigkeit wird festgestellt. 

 



  

T A G E S O R D N U N G 
 
1. Siebte Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße – Saarstraße“ mit örtli-

chen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
1.1 Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg, der Ge-

meinde Jestetten und der Alpha Immobilienvermietung Vierte GmbH & CO. KG über 
die Errichtung eines Linksabbiegestreifens im Erschließungsbereich der Ortsdurch-
fahrt B27 
Beratung und Beschlussfassung 

1.2 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der erneuten Offenlage und 
der erneuten Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
Beratung und Beschlussfassung 

1.3 Beschlussfassung als Satzung 
 
2. Sanierung der Bahnhofstraße 

Vorstellung der Planung und der weiteren Vorgehensweise 
Beratung und Beschlussfassung 

 
3. Neubau des Polizeigebäudes mit fünf Wohnungen, Bivangweg 33  

Beratung und Beschlussfassung zu folgenden Vergaben: 
3.1 Blechnerarbeiten 
3.2 Metallsicherheitsfenster 
3.3 Fensterarbeiten (Holz-Alu-Light) 
3.4 Dachabdichtungsarbeiten 
3.5 Zimmerarbeiten 
3.6 Elektroinstallationen 
3.7 Heizungsinstallationen 
3.8 Sanitäre Installationen  
3.9 Gerüstbauarbeiten 

 
4. Sanierung Kindergarten Kunterbunt 
4.1 Vergabe von Fenster und Raffstoren 

Beratung und Beschlussfassung 
 
5. Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe für die Datenmigration von Questis 

in Regisafe 
Beratung und Beschlussfassung 

 
6. Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage Flst.Nr. 2919/2 

Gemarkung Jestetten, Birretstraße 15 
erneute Stellungnahme der Gemeinde 
Beratung und Beschlussfassung 

 
7. Bekanntgaben 
7.1 der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
7.1.1  Beförderung von Rechnungsamtsleiterin  
7.2 sonstige Bekanntgaben 
7.2.1  Neueinstellungen 
 
8. Verschiedenes 
8.1  Standort des Schweizer Atommüllendlagers 
8.2  Flüchtlingsunterbringung im Landkreis 
8.3  Fuchsräude 
8.4  Frageviertelstunde 
 
9. Frageviertelstunde 



  

9.1  Unfall mit Fahrerflucht 
9.2  7. Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße – Saarstraße“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. 
 

Siebte Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße – Saarstraße“ mit örtli-
chen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

 
1.1 Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg, der 

Gemeinde Jestetten und der Alpha Immobilienvermietung Vierte GmbH & 
Co.KG über die Errichtung eines Linksabbiegestreifens im Erschließungsbe-
reich der Ortsdurchfahrt B27; Beratung und Beschlussfassung  
Den Gemeinderäten ist zu Tagesordnungspunkt 1.1 die Vereinbarung mit allen 4 An-
lagen zugegangen. Im Zuhörerraum befinden sich die drei Vertreter von Lidl sowie 
der Zahnarzt, dessen Grundstück ebenfalls im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
liegt.  
 
Einleitend führt Bürgermeister Böhler aus, dass die Errichtung einer Linksabbiege-
spur von den Fachbehörden zur Erschließung der neu errichteten Märkte gefordert 
wird. Das Ziel sei, einen Rückstau durch die einbiegenden Fahrzeuge auf der B27 zu 
verhindern. Inhalt der Vereinbarung sei u.a. auch die Kostentragungspflicht durch Al-
pha bzw. Lidl. Im vorliegenden städtebaulichen Vertrag zwischen Alpha und der Ge-
meinde Jestetten sei geregelt, dass der Lidl Markt erst mit Fertigstellung der Linksab-
biegespur eröffnen dürfe.  
 
Gemeinderat Altenburger empfindet es als Halsabschneiderei in welchem Ausmaß 
die künftigen Erhaltungskosten auf Lidl bzw. Alpha abgewälzt werden. Für den Win-
terdienst seien insgesamt zu hohe Kosten angesetzt worden und es sei übertrieben, 
davon auszugehen, dass die Straße alle 15 Jahre erneuert werden wird. Wäre er an 
Stelle von Lidl würde er sich weigern, dieser Kostenübernahme zuzustimmen. Bür-
germeister Böhler betont, dass es dazu klare Regelungen gibt.  

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der nachstehend abgedruckten Vereinba-
rung zwischen dem Land Baden-Württemberg, der Gemeinde Jestetten und 
der Alpha Immobilienvermietung Vierte GmbH & Co.KG zu.   

 
VEREINBARUNG 

 
zwischen 

 
dem Land Baden-Württemberg, 

vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 4 – Mobilität, Ver-
kehr, Straßen – nachstehend „Straßenbauverwaltung“ genannt 

 
und 

 
der Gemeinde Jestetten, Hombergstraße 2, 79798 

Jestetten, vertreten durch Bürgermeister Herr Domi-
nic Böhler, nachstehend „Gemeinde“ genannt 

 
und 

 
ALPHA Immobilienvermietung Vierte GmbH & Co. KG, 

Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Stuttgart unter HRA 734148, 

vertreten durch SIV Kleinfläche DE Beteiligungs-GmbH, mit Sitz in Neckarsulm, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 763561, 

vertreten durch ihre Geschäftsführer Alexander Thurn, wohnhaft in 
Frasdorf, und Olf Tiedemann, wohnhaft in Burscheid 

nachstehend ALPHA genannt 



  

 
über 

 
die Durchführung, Kostentragung und Regelung der zukünftigen Eigentums- und 
Unterhaltungsgrenzen für den Bau eines Linksabbiegestreifens im Erschließungsbe-
reich der Ortsdurchfahrt zur besseren Erschließung des geplanten LIDL-Marktes. 
ALPHA plant die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes auf den Grundstücken 
Flst.Nr. 445/4, 450 und 450/2 der Gemarkung Jestetten. 
Die Erschließung des neuen Marktes soll künftig über die B 27 erfolgen. Um den Ver-
kehrsfluss durch den Abbiegeverkehr nicht zu behindern, kommen ALPHA, die Stra-
ßenbauverwaltung und die Gemeinde überein eine neue Einmündung, zzgl. Abbiege-
spur, anzulegen. 
Ein entsprechender RE-Entwurf wurde bereits ausgearbeitet und durch Bescheid 
vom 21.05.2021 von der Straßenbauverwaltung genehmigt. 
 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

(1) APLHA, die Straßenbauverwaltung und die Gemeinde kommen überein, mit-
tels eines neu anzulegenden Linksabbiegestreifens die leistungsfähige und 
verkehrssichere Erschließung des geplanten Lebensmittelmarktes entspre-
chend dem Lageplan in Anlage 1 und der Ausführungsplanung zu gewährleis-
ten. 

 
 Innerhalb der Ortsdurchfahrt: vNK 8317 013 nNK 8317 015 

                                                          von Station 0,770 bis Station 0,860 
 

(2) Die Vereinbarung regelt die Durchführung, den Grunderwerb, die Kostentra-
gung, das künftige Eigentum und die künftige Erhaltung (laufende Unterhal-
tung und Erneuerung) der neuen Verkehrsanlage. 

 

(3) Art und Umfang der Maßnahme richten sich nach dem Richtlinien-Entwurf, der 
durch die Gemeinde am 16.04.2021 aufgestellt und beim Regierungspräsidium 
Freiburg am 14.05.2021 genehmigt wurde. 

 

(4) Das Baurecht für die Maßnahme wird durch den von der Gemeinde aufgestell-
ten Bebauungsplan „Schaffhauser Straße / Saarstraße“ geschaffen. 

 

(5) Grundlage der Vereinbarung sind das Bundesfernstraßengesetz, die Richtli-
nien für die Berechnung der Ablösungsbeträge, das Straßengesetz Baden-
Württemberg und die sonst für die Straßenbauverwaltung geltenden Vorschrif-
ten und Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 2 

Beschreibung der Maßnahme 
Im Zusammenhang mit der Umgestaltung der B 27 sind folgende bauliche Än-
derungen der bestehenden B 27 erforderlich: 
 

(1) Die B 27 ist entsprechend der genehmigten Pläne zur Anlage des Linksabbie-
gestreifens aufzuweiten. 

 

(2) Die Gehwege und Straßenseitenräume sind anzupassen. 
 

(3) Die Details der Maßnahme ergeben sich nach dem Richtlinien-Entwurf nach § 
1 (3). Die in Anlage 2 enthaltenen technischen Vorgaben sind im Zuge der Aus-
führungsplanung und Bauausführung zu berücksichtigen. 

§ 3 



  

Durchführung der Baumaßnahme 

(1) ALPHA führt die gesamte Maßnahme nach §§ 1 und 2 im Benehmen mit der 
Straßenbauverwaltung und der Gemeinde auf der Grundlage der genehmigten 
Planung durch. Änderungen gegenüber der genehmigten Planung sind mit der 
Straßenbauverwaltung und der Gemeinde abzustimmen. 

 

(2) ALPHA ist für die gesamte Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwa-
chung, Abrechnung und Vertragsabwicklung zuständig. Zur Unterstützung 
hierbei ist/wird das Ingenieurbüro Kaiser aus Waldshut-Tiengen beauftragt. 

 

(3) ALPHA legt der Straßenbauverwaltung und der Gemeinde die Ausführungs- 
und Ausschreibungsunterlagen rechtzeitig vor Baubeginn zur Freigabe vor. 

 

(4) ALPHA informiert die Straßenbauverwaltung und die Gemeinde rechtzeitig 
über Baubeginn und Bauende. 

 

(5) ALPHA führt die Arbeiten der erforderlichen Markierung und Beschilderung in 
Absprache mit der Straßenbauverwaltung und der Gemeinde durch. Die An-
ordnung verkehrs- rechtlicher Maßnahmen der örtlichen Straßenverkehrsbe-
hörde ist durch ALPHA einzuholen. 

 

(6) Die Straßenbauverwaltung und die Gemeinde haben das Recht, sich jederzeit 
über den Stand und die Qualität der Bauarbeiten zu informieren. Eignungsprü-
fungen sind rechtzeitig vor Baubeginn zur Freigabe durch die Straßenbauver-
waltung vorzulegen. Gleiches gilt für die durchgeführten Eigenüberwachungs- 
und Kontrollprüfungen. Hinsichtlich der Bauarbeiten an der Bundesstraße hat 
die Straßenbauverwaltung das Recht, ALPHA gegebenenfalls Weisungen zu 
erteilen. 

 

(7) ALPHA trägt dafür Sorge, dass die Baumaßnahme nach den anerkannten Re-
geln der Technik geplant und ausgeführt wird und den gültigen Anforderun-
gen an die Verkehrssicherheit genügt. 
Auf § 45 Abs. 6 StVO (verkehrsrechtliche Anordnung zur Durchführung der 
Baumaßnahme) wird hingewiesen.  

 
§ 4 

Grunderwerb 

(1) Zur Umsetzung der Baumaßnahme ist Grunderwerb zugunsten des Landes als 
Straßenbaulastträger erforderlich. ALPHA ist für die Durchführung und Ab-
wicklung des Grunderwerbs und Vermessung der Maßnahme nach §§ 1 und 2 
zuständig. 

 

(2) Nach Durchführung der gesamten Maßnahme beantragt ALPHA bei einem 
öffentlich bestellten Vermessungsingenieur die Neuvermessung der geänder-
ten B 27 auch namens der Straßenbauverwaltung und der Gemeinde. 

 
§ 5 

Bau- und Grunderwerbskosten 

(1) ALPHA übernimmt die gesamten Baukosten der Maßnahme nach §§ 1 und 2, 
einschließlich der Kosten für Markierung und Beschilderung. Dazu gehören 
auch die Kosten für die erforderlichen Änderungen in der Straßendatenbank 
(SIB). 

(2) Die Kosten für sämtliche Ingenieurleistungen für Planung, Durchführung und 
Abwicklung der in §§ 1 und 2 genannten Maßnahme trägt ALPHA. 

Dazu gehören auch die Kosten für einen Markierungs- und Beschilderungs-
plan. 



  

(3) Die Grunderwerbskosten für die in § 2 (1) bis (3) genannten Maßnahmen, ein-
schließlich Kosten der Beurkundung, etwaigen Pfandfreigabe, Vermessung 
und Vermarkung trägt ALPHA. 

 

(4) Nach beigefügter Berechnung (Anlage 3) beträgt der vorläufige Ablösebetrag 
nach Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung (ABBV) 23.300 €, inkl. 10 % 
Verwaltungskosten, die ALPHA der Straßenbauverwaltung zu erstatten hat. 
Der endgültige Betrag berechnet sich aus den tatsächlichen Baukosten. 

 

(5) ALPHA verpflichtet sich mit verkehrsbereiter Fertigstellung der gesamten 
Maßnahme in diesem Zusammenhang die Ablöse- und Verwaltungskosten 
nach § 5 (4) nach Aufforderung durch die Straßenbauverwaltung zu zahlen. 
Die gesetzlich festgesetzten Verzugszinsen betragen 9 v. H. über dem Basis-
zinssatz (§ 288 (2) BGB). 

 
§ 6 

Eigentum, Erhaltung und Verkehrssicherung 

(1) Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist diese zu vermessen. Dabei ist die 
gesamte Fahrbahn der B 27 mit der Fahrbahnaufweitung – diese bedingt durch 
den Linksabbiegestreifen – auf die Straßenbauverwaltung auszuweisen. 
Die Grundstücksfläche, die für die Anlage des Abbiegestreifens zusätzlich er-
forderlich ist, wird dem Flurstück der B 27 zugeschrieben und geht gem. § 6 
(1) FStrG ohne Entschädigung in das Eigentum des Landes über. Die Anträge 
auf Grundbuchberichtigung gem. § 6 (3) FStrG stellt die Straßenbauverwal-
tung. 

 

(2) Die Baulast (Erhaltung, Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht) der neuen 
Fahrbahn der B 27 verbleibt wie bisher entsprechend den gesetzlichen Best-
immungen bei der Straßenbauverwaltung. 

 

(3) Die künftigen Eigentumsgrenzen werden bei einer gemeinsamen Begehung 
mit AL- PHA, der Straßenbauverwaltung und der Gemeinde festgelegt. Grund-
lage für die Begehung ist Anlage 4. 

 

(4) Mit dem Tag der Abnahme gehen Erhaltung und Verkehrssicherung der Links-
abbiege- spur auf die Straßenbauverwaltung über. 

 
§ 7 

Änderung von Versorgungsleitungen 

(1) Die notwendigen Änderungen oder Sicherungen gemeindlicher Versorgungs-
leitungen hat ALPHA durchzuführen. Sie hat auch die Änderungen oder Siche-
rungen von Versorgungs- und sonstigen Leitungen Dritter zu ihren Lasten zu 
veranlassen. 

 

(2) Die Benutzung von Straßengrundstücken für sämtliche Leitungen der Ver- und 
Entsorgung ist durch einen Straßenbenutzungsvertrag gesondert zu regeln. 

 
§ 8 

Abnahme und Gewährleistung 

(1) Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Bauleistungen durch ALPHA im 
Beisein der Straßenbauverwaltung und der Gemeinde abgenommen. 
ALPHA lädt hierzu die Straßenbauverwaltung – vertreten durch das Referat 
47.3 des Regierungspräsidiums Freiburg am Dienstsitz Bad Säckingen – und 
die Gemeinde rechtzeitig vorher schriftlich ein. 

(2) ALPHA führt gemeinsam mit der Straßenbauverwaltung – vertreten durch das 
Referat 47.3 des Regierungspräsidiums Freiburg am Dienstsitz Bad Säckingen 



  

– 14 Tage vor der formalen Abnahme der Bauleistung eine Begehung („Vorab-
nahme“) mit dem Auftragnehmer durch. 

 

(3) ALPHA überwacht die Gewährleistungsfristen und macht Gewährleistungsan-
sprüche gegen Auftragnehmer auch namens der Straßenbauverwaltung und 
der Gemeinde geltend. ALPHA macht entsprechende Ansprüche auf eigene 
Kosten erforderlichenfalls auch gerichtlich geltend. 
Zur Gewährleistungsabnahme lädt ALPHA die Straßenbauverwaltung – vertre-
ten durch das Referat 47.3 des Regierungspräsidiums Freiburg am Dienstsitz 
Bad Säckingen – rechtzeitig schriftlich ein. 

 

(4) Nach Übergabe der Bauteile an die Straßenbauverwaltung teilt diese ALPHA 
etwa auftretende Mängel mit. 

 
§ 9 

Schriftform, Fertigungen, Anlagen 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig 
oder unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
des Vertrages davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich jedoch hiermit, 
eine nichtige bzw. unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen 
Ergebnis möglichst nahekommende Regelung zu ersetzen. 

 

(2) Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung bedürfen der Schrift-
form. Die Vereinbarung wird 7-fach gefertigt. 3 Fertigungen sind für die Stra-
ßenbauverwaltung bestimmt. 2 Fertigungen erhält die Gemeinde. 2 Fertigungen 
erhält ALPHA. 

 

(3) Der Vereinbarung sind folgende Anlagen als wesentliche Bestandteile ange-
schlossen: 

 

- Lageplan Ausführungsplanung (Anlage 1) 

- Technisches Beiblatt (Anlage 2) 

- Ablöseberechnung (Anlage 3) 

- Fläche Ablösung / Neue Grenzen (Anlage 4) 
 

Auf den Abdruck der Anlagen 1-4, die den Gemeinderäten ebenfalls zugegangen 
sind, wird hier verzichtet.  

 
1.2 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der erneuten Offenlage 

und der erneuten Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Beratung und Be-
schlussfassung  
Den Gemeinderäten sind zu diesem Tagesordnungspunkt die nachstehend abge-
druckte Querliste der eingegangenen Stellungnahmen mit Abwägungsvorschlag zu-
gegangen.  
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 
 
 



  

 
 
Bürgermeister Böhler erteilt der Städteplanerin das Wort. Diese begründet zu-
nächst weshalb es für diese Bebauungsplanänderung zu einer zweiten Offenlage ge-
kommen ist. Gegenüber der Fassung der ersten Offenlage sei die Trafostation er-
gänzt und der Standort des Werbepylons geändert worden. Ferner sei der Kiosk in 
Imbiss umbenannt und die Altlasten und Grundwasserstrukturen berücksichtigt wor-
den. Außerdem habe man Festsetzungen gestrichen, die auf andere Art und Weise 
gesichert sind, z.B. durch städtebaulichen Vertrag oder öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten. Man habe z.B. auch das Verbot der Anlieferung von Waren zu Nachtzeit gestri-
chen, weil diese Vorgabe in der künftigen Baugenehmigung erfasst wird. Zu diesen 
Änderungen gegenüber der letzten Offenlage sind keine Stellungnahmen eingegan-
gen. Alle Stellungnahmen haben sich auf alte Punkte bezogen, über die bereits nach 
der ersten Offenlage Beschluss gefasst worden sei. Die Städteplanerin geht zu-
nächst die Punkte der Träger öffentlicher Belange kurz durch. Fragen dazu werden 
aus der Mitte des Gemeinderats nicht gestellt.  

Der Gemeinderat beschließt bei 2 Gegenstimmen, die abgegebenen Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß der 
Beschlussvorlage abzuwägen.   

 
Zu den Stellungnahmen, die von privaten Firmen und Bürgern eingegangen sind 
merkt die Städteplanerin an, dass auch hier keine neuen Aspekte geäußert worden 
sind. Zu dem Einwand von Aldi, dass hier ein nicht zulässiges Einkaufszentrum ge-
schaffen werden soll führt die Städteplanerin aus, dass unter den von Aldi getroffe-
nen Annahmen ganz Jestetten ein einziges Einkaufszentrum sein müsste. Dem Ein-
wand einer unzureichenden Schalluntersuchung setzt sie entgegen, dass neue 
schalltechnische Untersuchungen von Heine + Jud hinzugekommen sind, die keine 
unzumutbaren Beeinträchtigungen ergeben haben. Zu den Ausführungen des Inha-
bers der Zahnarztpraxis, die sich ebenfalls im Geltungsbereich der Bebauungs-
planänderung befindet, erläutert sie, dass durch diese Bebauungsplanänderung kein 
besonderer Lärm zu erwarten ist. Schon bisher habe es sich bei den betroffenen 
Grundstücken um ein Gewerbegebiet gehandelt. Die Änderung in Bezug auf die Er-
möglichung von weiterem Einzelhandel bringe nicht grundsätzlich mehr Lärm mit sich. 
Die Schallsituation habe man untersuchen lassen, ebenfalls das Stellplatzthema zur 
Nachtzeit. Von Juristen wurde geprüft und bestätigt, dass der städtebauliche Vertrag 
entgegen der Meinung des betroffenen Bürgers nicht offengelegt werden muss.  
 
Gemeinderat Altenburger schließt aus den Ausführungen, dass die zweite Offenla-
ge hauptsächlich wegen juristischer Spitzfindigkeiten stattfinden musste, die von Dr. 
Sparwasser gefunden worden sind. Die Städteplanerin widerspricht dem nicht, ist 
aber froh darüber, dass zur Sicherheit eine zweite Offenlage stattgefunden hat.   



  

Der Gemeinderat beschließt bei 2 Gegenstimmen, die abgegebenen Stellung-
nahmen der Privatpersonen und Firmen gemäß der Beschlussvorlage abzu-
wägen.  

 
1.3 Beschlussfassung als Satzung 

Dem Gemeinderat ist zu diesem Tagesordnungspunkt der aktualisierte Entwurf des 
Bebauungsplans mit Satzung, zeichnerischem Teil, planungsrechtlichen Festsetzun-
gen und örtlichen Bauvorschriften zugegangen. Ebenfalls beigefügt waren die ge-
meinsame Begründung, der Umweltbeitrag, die spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung und der Freiflächengestaltungsplan. Die schalltechnische Untersuchung und die 
Auswirkungsanalyse sowie die Stellungnahmen zu Stellplätzen, die den Gemeinderä-
ten bereits zu früheren Sitzungen zugegangen sind, haben diese zur heutigen Sit-
zung zusätzlich per Mail erhalten.  

Der Gemeinderat beschließt ohne weitere Aussprache bei 2 Gegenstimmen 
die nachstehend abgedruckte Satzung der 7. Änderung des Bebauungsplans 
„Schaffhauser Straße – Saarstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften. 

 



   



  

 
 
 
 
 



  

Es wird bestätigt, dass an der Beratung und Beschlussfassung keine befangenen 
Gemeinderäte mitgewirkt haben. 
 
Gemeinderätin Herrmann frägt Städteplanerin Nocke bei der Verabschiedung, ob 
man sich in Jestetten wiedersehen wird. Die Städteplanerin könnte sich das vorstel-
len, falls Lidl zur Einweihung einlädt.  

 
2. 
 

Sanierung der Bahnhofstraße; Vorstellung der Planung und der weiteren Vorge-
hensweise; Beratung und Beschlussfassung 

 
Bürgermeister Böhler begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt den Ingenieur, der die 
Planung vorstellt und übergibt ihm das Wort.  
 
Der Ingenieur zeigt die Situation anhand eines Übersichtslageplans und führt aus, welche 
Ziele mit der Sanierung verfolgt werden. Neben der Fertigstellung des Straßenbaus zwi-
schen den Ausbauabschnitten der Ortskernsanierung und dem Doppelspurausbau sollen 
auch begleitende Maßnahmen erfolgen, wie die barrierefreie Absenkung der Gehwege, die 
Neugestaltung des Gehwegs und des öffentlichen Parkplatzes mit sickerfähigem Belag, die 
Aufwertung der bereits vorhandenen Rand- und Grünbereiche und die Koordination von 
Stromversorgung, Straßenbeleuchtung, Breitband und E-Mobilität. Mit der Sanierung wolle 
man mehr Schutz für die Fußgänger erreichen und die Bahnhofstraße insgesamt attraktiver 
machen, wobei er einschränkend anmerkt, dass es dazu nicht viel Spielraum gibt. Der In-
genieur führt aus, dass versucht werden soll, die Straße auf 5,5 m Breite auszubauen. Um 
tatsächlich einen uneingeschränkten Begegnungsverkehr zwischen einem PKW und einem 
LKW zu ermöglichen, wäre eigentlich eine Breite von 5,55 m erforderlich. Er spricht sich 
jedoch dafür aus, diese 5 cm lieber dem Gehweg zukommen zu lassen, damit hier zumin-
dest eine ebenfalls nicht üppige Breite von 1,50 m erreicht werden kann. Mit dem Gehweg-
ausbau soll ab dem Modehaus begonnen werden. Das Gelände des Modehauses selbst 
sei bereits bei der Ortsdurchfahrt gestaltet worden. Der Ingenieur geht dann anhand eines 
Lageplans die einzelnen Teilbereiche der Gehwegflächen Stück für Stück durch. Er merkt 
an, dass es teilweise Mauern und Zäune gibt, die den Gehweg schmaler machen. Er hofft 
darauf, dass es die Möglichkeit zu Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern gibt. 
Der Parkplatz werde offenbar stark frequentiert und gut angenommen. Er zeigt Fotos von 
der bestehenden Situation. Zum Einmündungsbereich des Fußwegs von der Realschule 
her erläutert er, dass es hier eine Einengung der Straße gibt. Den Gefahrenbereich hätte er 
gerne mit einem anderen Belag gekennzeichnet. Die Idee habe er dann jedoch verworfen, 
weil unterschiedliche Beläge mit zusätzlichem Lärm verbunden seien. Alternativ schlägt er 
eine andere Einfärbung der Querung vor. Der Ingenieur geht im Anschluss daran auf die 3 
unterschiedlichen Randeinfassungen ein, die geplant sind. Ausführlich erläutert er dabei 
das Betonelement der Water-Line-Rinne und die Tiefbordsteine und zeigt anhand des 
Plans, wo welche Version vorgesehen ist. 
 
Im Anschluss beschreibt der Ingenieur das sickerfähige Pflaster das für den Gehweg vor-
gesehen ist und zeigt dazu Beispiele. Auch zur Parkfläche zeigt er Fotos und beschreibt, 
dass die Parkplätze zu Lasten des Gehweges etwas verschoben werden sollen. Damit 
könne erreicht werden, dass die Bäume mehr Platz haben. Trotzdem gebe es immer noch 
eine Pufferzone von ca. 70 cm zwischen Parkplatzende und Gehweg. Der Ingenieur geht 
auch kurz auf den Entwässerungsaspekt des Parkplatzes ein und den Wunsch der EVKR, 
dort noch einen Schaltschrank zu setzen und eine Ladesäule zu errichten zur Vorbereitung 
der E-Mobilität. Der Ingenieur schlägt vor, die gesamte Infrastruktur komplett auf die Süd-
seite des Parkplatzes zu verlegen, um auf der Nordseite bei Bedarf eine Zufahrt schaffen 
zu können, für die künftige Bebauung des dahinterliegenden Geländes. Für die Breite eines 
Einzelparkplatzes empfiehlt der Ingenieur 2,70 m.  
 



  

Der Kanalisation attestiert der Ingenieur einen hervorragenden Zustand, der lediglich durch 
einzelne Haarrisse beeinträchtigt ist. Bei den Hausanschlüssen dagegen könne man teil-
weise Schäden feststellen. Die Trinkwasserleitung könne so bleiben wie bisher, lediglich 
die Schieber müsse man erneuern. In Bezug auf die Breitbandversorgung werden die Vor-
gaben des Masterplans berücksichtigt. Ein Leerrohr soll verlegt werden.  
 
Die Kosten gibt der Ingenieur mit 871.080 € brutto insgesamt an, ohne E-Ladestation und 
Kanalsanierung. Im Haushaltsplan seien 840.000 € vorgesehen.  
 
Gemeinderätin Cox-Kübler ist angetan von der farblichen Markierung der Fußgänger-
überquerung. Mit Blick auf die hohen Kosten für die Sanierung der Parkplätze frägt sie 
nach, ob die Gemeinde überhaupt verpflichtet ist, an dieser Stelle Parkplätze zu schaffen. 
Alternativ schlägt sie eine Grünfläche vor, die keine Investitionskosten mit sich bringen 
würde. Bürgermeister Böhler erklärt, dass die ständige Belegung der vorhandenen Park-
plätze zeigt, dass sie notwendig sind. Man könnte sich überlegen, die Parkplätze so zu las-
sen wie sie jetzt sind, allerdings liegt der Kies, mit dem die Parkplätze belegt sind, ständig 
auf der Fahrbahn. Würde man die Parkplätze insgesamt streichen, würden die Autos an-
derswo abgestellt werden, wo sie evtl. mehr stören.  
 
Gemeinderat Haußmann frägt nach, ob die abgesenkten Randsteine auch mit Rollatoren 
befahren werden können. Der Ingenieur bestätigt dies. Anders als bei einem Naturstein-
pflaster wird mit dem vorgeschlagenen Material eine ebene Fläche erreicht. Die Ortsbau-
meisterin ergänzt, dass der Belag ähnlich sein wird, wie der Schulhofbelag rund um die 
Mensa.  
 
Gemeinderat Haußmann möchte ferner wissen, ob die vorgesehene Rinne gefährlich sein 
könnte für Radfahrer. Das ist lt. Ingenieur nicht der Fall, die Entwässerungsrinne sei relativ 
eben und sehr gut befahrbar. 
 
Gemeinderat Altenburger äußert grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Priorisierung 
dieser Maßnahme gegenüber anderen Straßensanierungen. Seiner Meinung nach gebe es 
Straßen, die in einem deutlich schlechteren Zustand sind als die Bahnhofstraße. Als Bei-
spiel nennt er die Dorfstraße in Altenburg und den Randenweg. Alternativ schlägt er eine 
Sparversion vor, die lediglich eine Sanierung der Fahrbahnoberfläche beinhalten würde. 
Außerdem möchte er wissen, ob es nicht besser wäre für die Entwässerung das gleiche 
System wie bei der Bundesstraße (30-iger Steine) zu verwenden. Der Ingenieur sagt, dass 
das vorgeschlagene Entwässerungssystem für ihn auch ein Gestaltungselement ist. Es sei 
aufgrund seiner besseren Verzahnung auch geeigneter bei Starkregen.  
 
Zur Frage von Gemeinderat Altenburger nach der Priorisierung spricht Bürgermeister 
Böhler die Historie an und bittet die Ortsbaumeisterin um Erläuterung, weshalb jetzt die 
Sanierung der Bahnhofstraße ansteht. Die Ortsbaumeisterin betont, dass es sich bei der 
Bahnhofstraße um eine wichtige Verbindungsstraße handelt. Die bestehenden Schäden 
seien relativ tief und mit einer oberflächlichen Fahrbahnsanierung nicht zu beseitigen. Der 
Ingenieur ergänzt, dass die Straße übel aussehen würde, wenn man gezwungen wäre die 
vorhandenen Leitungen zu sanieren oder neue Leitungen zu verlegen. Gemeinderat Alt-
enburger hält die Kosten von über 800.000 € für die Sanierung einer Straße von 300 m 
Länge für extrem.  
 
Gemeinderätin Kettner erkundigt sich nach der Straßenseite ohne Gehweg. Der Ingeni-
eur führt aus, dass zwischen Fahrbahnrand und privater Grundstücksgrenze teilweise le-
diglich 20 cm Platz ist. Für diese Streifen schlägt er kleinformatige Steine vor. Er könnte 
sich vorstellen, dass der eine oder andere Anwohner sich beteiligt und auch seinen Vor-
platz anpasst.  
 



  

Gemeinderat Hartmann nimmt Bezug auf die Äußerungen von Gemeinderat Altenburger 
und betont, dass die Straße richtig saniert werden soll, wenn man überhaupt tätig wird. Er 
hält die Maßnahme für sinnvoll, da es sich um eine hoch frequentierte Straße handelt, die 
auch stark von Schülern genutzt wird. Unter dem Sicherheitsaspekt sei der Gehweg an 
einigen Stellen zu schmal. Auch Gemeinderat Ziegler hält die Forderung nach einer Sa-
nierung für berechtigt. In Bezug auf die Gestaltung regt er an, die Bepflanzung in den 
Grünbereichen nicht zu hoch zu wählen. Er persönlich finde Bäume hier sinnvoll. Der Inge-
nieur bestätigt dies. Baumstämme stören anders als Sträucher die Sicht nicht. Die untere 
Bepflanzung müsse dann tatsächlich niedrig gehalten werden.  
 
Gemeinderat Ziegler frägt nach, weshalb man für die Pflasterflächen nicht den gleichen 
Stein wie bei der Ortsdurchfahrt wählt. Der Ortsbaumeisterin erklärt, dass die Pflasterstei-
ne der Ortsdurchfahrt eine Sonderanfertigung waren. Würde man diese Steine verwenden 
wollen, wäre das deshalb sehr teuer. Die hier vorgeschlagenen abgerumpelten Steine ha-
ben zudem den Vorteil, der Pflasterung etwas von der Strenge zu nehmen und einen gefäl-
ligeren Eindruck zu erzeugen.  
 
Gemeinderat Ziegler wundert sich darüber, dass man in 3 verschiedenen Abschnitten 3 
unterschiedliche Rinnensteine verwenden will. Die Ortsbaumeisterin erklärt, dass diese 3 
Abschnitte jeweils getrennt sind durch Einschnitte und Einmündungen. Der Ingenieur ver-
spricht sich teilweise eine optische Einengung für den Verkehr. Die Rinnensteine seien ro-
bust gegenüber LKWs. 
 
Auf Frage von Gemeinderat Altenburger bestätigt der Ingenieur, dass die Rinnensteine 
nur auf der Gehwegseite vorgesehen sind. Auf der anderen Straßenseite soll bis zum 
Randstein asphaltiert werden.  
 
Gemeinderat Merk frägt nach der Dauer der Baumaßnahme und nach der Befahrbarkeit in 
dieser Zeit. Der Ingenieur führt aus, dass die Straße im Vorfeld der Baumaßnahme nur 
örtlich gesperrt werden soll. Es sind 2 Bauabschnitte vorgesehen (Süd und Nord), wo die 
Straße für den überörtlichen Verkehr gesperrt sein wird. Die Baumaßnahme schätzt er ins-
gesamt auf 1 Jahr bzw. 1 Saison. Auf Frage von Gemeinderat Altenburger bestätigt der 
Ingenieur, dass im Rahmen der Sanierung der Belag der Bahnhofstraße komplett entfernt 
wird.   
 
Bürgermeister Böhler spricht den zeitlichen Ablauf an. Der Ingenieur nennt als Ziel, noch 
im Jahr 2022 mit der Ausschreibung zu beginnen. Die Planung der Maßnahme sei fertig 
und die Ausschreibungen vorbereitet. Sobald die Baugrunduntersuchung vorliege könne 
man die Aufträge vergeben. Er rechnet damit spätestens im Dezember. Bürgermeister 
Böhler dankt dem Ingenieur für seine Ausführungen. Er ist davon überzeugt, dass die 
Bahnhofstraße dadurch aufgewertet und ansprechend aussehen wird.  

Der Gemeinderat stimmt der Planung und der weiteren Vorgehensweise ent-
sprechend der heutigen Vorstellung einstimmig zu. 

 
3. 
 

Neubau des Polizeigebäudes mit fünf Wohnungen, Bivangweg 33; Beratung und Be-
schlussfassung zu folgenden Vergaben: 

 
3.1 Blechnerarbeiten 

Bürgermeister Böhler begrüßt zu den Tagesordnungspunkten 3.1 bis 3.9 Architekt 
Schanz der die jeweiligen Angebote kurz vorstellt. 

 
3.1 Vergabe der Blechnerarbeiten 
Es wurden 8 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
Zwei Angebote wurden rechtzeitig eingereicht. 



  

 
Nach Durchsicht und Prüfung ergibt sich folgendes Ergebnis: 

 

 
Beide Angebote können gewertet werden. Besonderheiten gab es keine. 
 
Das Angebot Nr. 1 der Firma Gatti Sanitär & Heizung GmbH aus Grafenhausen ist das annehmbarste, 
weil es das günstigste ist. 

 
 Es wird daher empfohlen, den Auftrag an die Firma Gatti GmbH zum Preis von 29.875,78 € 

zu vergeben. 
 

Bei Bezahlung innerhalb von 8 Tagen gewährt der Auftragnehmer noch 2 % Skonto. 
 

In der Kostenberechnung waren 28.000,- € für dieses Gewerk vorgesehen. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Blechnerarbeiten zur Angebots-
summe von brutto 29.875,78 € an die Firma Gatti GmbH in Grafenhausen zu 
vergeben.  

 
3.2 Metallsicherheitsfenster  

 
3.2 Vergabe der Metall-Sicherheitsfenster 
Es wurden 4 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
Zwei Angebote wurden rechtzeitig eingereicht. 

 
 Nach Durchsicht und Prüfung ergibt sich folgendes Ergebnis: 

 

Bieter 
Nr. 

Bieter Ungeprüfte 
Angebotssumme, 

brutto 

Geprüfte 
Angebotssumme, 

brutto 

1 Anbieter 1 116.653,33 € 116.653,33 € 

2 Kessler, Geisingen 97.259,89 € 97.259,89 € 

 
 Beide Angebote können gewertet werden. Besonderheiten gab es keine. 

 
Das Angebot Nr. 2 der Firma Metallbau Kessler GmbH & Co. KG aus Geisingen ist das an-
nehmbarste, weil es das günstigste ist. 

 
 Es wird daher empfohlen, den Auftrag an die Firma Metallbau Kessler zum Preis von 
 97.259,89 € zu vergeben. 
 

Der Architekt führt aus, dass für Polizeigebäude extrem hohe Anforderungen an die 
Fenster vorgeschrieben sind. Nicht viele Firmen seien in der Lage, solche Fenster zu 
liefern. Auf Frage von Gemeinderat Altenburger erklärt der Architekt, dass normale 
Fenster rund 18.000 € kosten würden. Die Mehrkosten übernehme die Polizei über 
die Miete. Die Firma Kessler habe ausdrücklich bestätigt, dass sie zum Preisangebot 
steht. In der Kostenberechnung waren 125.000,- € für dieses Gewerk vorgesehen. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Metallsicherheitsfenster zur An-
gebotssumme von brutto 97.259,89 € an die Firma Kessler in Geisingen zu 
vergeben. 
 
 

3.3 Fensterarbeiten (Holz-Alu-Light)  

Bieter 
Nr. 

Bieter Ungeprüfte Angebots-
summe, 
brutto 

Geprüfte An-
gebotssumme, 

brutto 

1 Gatti GmbH, Grafenhausen 29.875,78 € 29.875,78 € 

2 Anbieter 2 32.181,90 € 32.181,90 € 



  

 
3.3 Vergabe der Fensterarbeiten (Holz-Alu-Light) 
Es wurden 6 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zwei Angebote wurden rechtzeitig eingereicht. 
Nach Durchsicht und Prüfung ergibt sich folgendes Ergebnis: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beide Angebote können gewertet werden. Besonderheiten gab es keine. 
 
Das Angebot Nr. 2 der Firma Xaver Lüttin aus Görwihl ist das annehmbarste, weil es das günstigste ist. 
 
Es wird daher empfohlen, den Auftrag an die Firma Xaver Lüttin zum Preis von 125.859,16 € 
zu vergeben. 
 
In der Kostenberechnung waren 125.000,- € für dieses Gewerk vorgesehen. 
 

Der Architekt erläutert die Holz-Alu-Light Ausführung. Sie sei ansprechender und 
ökologischer als ein Kunststofffenster. Darüber hinaus seien sie nicht teurer und wür-
den im Landkreis hergestellt. Ein weiterer Vorteil sei es, dass die Lieferzeiten nicht so 
extrem lang seien wie bei Kunststofffenstern. 
 
Gemeinderat Hartmann spricht die Namensgleichheit bei den beiden Bietern an. Der 
Architekt erklärt, dass sie nicht verwandt sind. Gemeinderat Osswald wundert sich 
darüber, weshalb hier beschränkt ausgeschrieben worden ist, obwohl die Kostenbe-
rechnung von einer Summe von über 100.000 € ausgegangen ist. Der Architekt er-
läutert, dass im Wohnungsbau eine Grenze von bis zu 1 Mio. € gilt. Er habe sich für 
eine beschränkte Ausschreibung entschieden, weil man hier eher mit einem Angebot 
rechnen könne. Gemeinderat Osswald bezweifelt, dass man hier tatsächlich von 
den Regelungen für Wohnungsbau ausgehen kann. Für ihn steht bei diesem Objekt 
das Polizeigebäude im Vordergrund. Der Architekt berichtet, dass er sich die Mühe 
gemacht hat die einzelnen Kosten auseinander zu dividieren. Die hier ausgeschrie-
benen Fenster sind nur für die Wohnungen bestimmt. Für ihn zählt grundsätzlich vor 
allem das Ergebnis einer Ausschreibung. Die Art der Ausschreibung sei zulässig ge-
wesen.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Fensterarbeiten (Holz-Alu-Light) 
zur Angebotssumme von brutto 125.859,16 € an die Firma Xaver Lüttin in 
Göhrwihl zu vergeben. 

 
3.4 Dachabdichtungsarbeiten  

 
3.4 Vergabe der Dachabdichtungsarbeiten 
 
Es wurden 6 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Hier wurde leider kein Angebot abgegeben. 
 
Es wird empfohlen, hier ein freihändiges Vergabeverfahren einzuleiten. 

 
Da auf die Ausschreibung keine Angebote eingegangen sind, empfiehlt der Architekt 
die Aufhebung der beschränkten Ausschreibung und die freihändige Vergabe. Auf 
Frage von Gemeinderat Dr. Schlude nach seinen Erwartungen erklärt Architekt 
Schanz, dass er mit einer Angebotssumme von rund 95.000 € rechnet.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Ausschreibung aufzuheben und 
ein freihändiges Vergabeverfahren einzuleiten.  
 

Bieter 
Nr. 

Bieter Ungeprüfte 
Angebotssumme, 

brutto 

Geprüfte 
Angebotssumme, 

brutto 

1 Anbieter 1 151.530,72 € 151.530,72 € 

2 Xaver Lüttin, Görwihl 125.859,16 € 125.859,16 € 



  

3.5 Zimmerarbeiten 
3.5 Vergabe der Zimmerarbeiten 
Es wurden 5 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zwei Angebote wurden rechtzeitig eingereicht. 
Nach Durchsicht und Prüfung ergibt sich folgendes Ergebnis: 

 

Bieter 
Nr. 

Bieter Ungeprüfte An-
gebotssumme, 

brutto 

Geprüfte An-
gebotssumme, 

brutto 

1 Anbieter 1 67.437,30 € 67.437,30 € 

2 Holzbau Wassmer, Klettgau 57.736,91 € 57.736,91 € 

 
Beide Angebote können gewertet werden. Besonderheiten gab es keine. 
Das Angebot Nr. 2 der Firma Holzbau Wassmer aus Klettgau-Grießen ist das annehmbarste, weil es das 
günstigste ist. 
 
Es wird daher empfohlen, den Auftrag an die Firma Holzbau Wassmer zum Preis von 
57.736,91 € zu vergeben. 
 
Bei Bezahlung innerhalb von 8 Tagen gewährt der Auftragnehmer noch 2 % Skonto. In der Kostenbe-
rechnung waren 58.000,- € für dieses Gewerk vorgesehen. 

Der Gemeinderat beschließt ohne weitere Aussprache einstimmig, die Zim-
merarbeiten zur Angebotssumme von brutto 57.736,91 € an die Firma Holzbau 
Wassmer in Klettgau zu vergeben.  

 
3.6 Elektroinstallationen 

 
3.6 Vergabe der Elektroinstallationen 
Es wurden 7 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zwei Angebote wurden rechtzeitig eingereicht. 
Nach Durchsicht und Prüfung ergibt sich folgendes Ergebnis: 
 

Bieter 
Nr. 

Bieter Ungeprüfte An-
gebotssumme, 

brutto 

Geprüfte Ange-
botssumme, 

brutto 

1 Anbieter 1 220.384,42 € 220.384,42 € 

2 Hauser, Dettighofen 188.800,26 € 188.847,49 € 

 
Beide Angebote können gewertet werden. Besonderheiten gab es keine. 
Das Angebot Nr. 2 der Firma Elektrotechnik Hauser aus Dettighofen ist das annehmbarste, weil es das 
günstigste ist. 
 
Es wird daher empfohlen, den Auftrag an die Firma Elektrotechnik Hauser zum Preis von 
188.847,49 € zu vergeben. 
 
In der Kostenberechnung waren 166.850,- € für dieses Gewerk vorgesehen. 

 
Der Architekt merkt an, dass auch hier die Mehrkosten gegenüber einem normalen 
Verwaltungsgebäude in die Miete eingepreist werden. Gemeinderat Brückel erkun-
digt sich nach dem Unterschied zwischen der ungeprüften und der geprüften Ange-
botssumme. Der Architekt antwortet, dass eine Differenz dann entstehen kann, 
wenn der Anbieter selbst sich durch Fehler bei der Multiplikation oder der Addition 
verrechnet hat. Gemeinderat Ziegler äußert Bedenken, dass eine kleine Firma mit 
nur 2 Mitarbeitern den Auftrag fristgerecht ausführen kann. Der Architekt berichtet, 
dass die Firma Hauser auf Nachfrage bestätigt hat, die Kapazität für diesen Auftrag 
zu haben. Neben den beiden Meistern seien teilweise bis zu 4 Mitarbeiter für die 
Baustelle eingeplant. Auch eine größere Firma würde in der Regel nur 2 Personen 
gleichzeitig auf die Baustelle schicken.  



  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Elektroinstallationen zur Ange-
botssumme von brutto 188.847,49 € an die Firma Hauser in Dettighofen zu 
vergeben.  

 
3.7 Heizungsinstallationen 

 
3.7 Vergabe der Heizungsinstallation 
Es wurden 7 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
Vier Angebote wurden rechtzeitig eingereicht. 
Nach Durchsicht und Prüfung ergibt sich folgendes Ergebnis 

 

Bieter 
Nr. 

Bieter Ungeprüfte An-
gebotssumme, 

brutto 

Geprüfte An-
gebotssumme, 

brutto 

1 Anbieter 1 128.483,13 € 128.483,13 € 

2 Anbieter 2 117.421,39 € 116.855,62 € 

3 Hauser, Jestetten 103.682,51 € 103.682,51 € 

4 Anbieter 3 117.081,71 € 117.081,71 € 

 
Alle Angebote können gewertet werden. Besonderheiten gab es keine. 
 
Das Angebot Nr. 3 der Firma Hauser GmbH aus Jestetten ist das annehmbarste, weil es das günstigste 
ist. 
 
Es wird daher empfohlen, den Auftrag an die Firma Hauser GmbH zum Preis von 
103.682,51 € zu vergeben. 
 
In der Kostenberechnung waren 104.740,- € für dieses Gewerk vorgesehen. 

Der Gemeinderat beschließt ohne weitere Aussprache einstimmig, die Hei-
zungsinstallationen zur Angebotssumme von brutto 103.682,51 € an die Firma 
Hauser in Jestetten zu vergeben.  
 

3.8 Sanitäre Installationen 
 

3.8 Vergabe Sanitäre Installationen 
Es wurden 7 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
Vier Angebote wurden rechtzeitig eingereicht. 
Nach Durchsicht und Prüfung ergibt sich folgendes Ergebnis: 
 

Bieter 
Nr. 

Bieter Ungeprüfte An-
gebotssumme, 

brutto 

Geprüfte An-
gebotssumme, 

brutto 

1 Anbieter 1 111.963,71 € 108.289,58 € 

2 Kreider, Wutöschingen 87.292,84 € 87.726,30 € 

3 Anbieter 3 89.679,80 € 89.679,80 € 

4 Anbieter 4 90.413,07 € 90.413,07 € 

 
Alle Angebote können gewertet werden. Besonderheiten gab es keine. 
 
Das Angebot Nr. 2 der Firma Kreider Haustechnik aus Wutöschingen ist das annehmbarste, weil es das 
günstigste ist. 
 



  

Es wird daher empfohlen, den Auftrag an die Firma Kreider zum Preis von 87.726,30 € 
zu vergeben. 
 
In der Kostenberechnung waren 85.100,- € für dieses Gewerk vorgesehen. 

Der Gemeinderat beschließt ohne weitere Aussprache einstimmig, die sanitä-
ren Installationen zur Angebotssumme von brutto 87.726,30 € an die Firma 
Kreider in Wutöschingen zu vergeben.  

 
3.9 Gerüstbauarbeiten 

 
3.9 Vergabe der Gerüstbauarbeiten 
Es wurden 5 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
Zwei Angebote wurden rechtzeitig eingereicht. 
Nach Durchsicht und Prüfung ergibt sich folgendes Ergebnis: 
 

Bieter 
Nr. 

Bieter Ungeprüfte An-
gebotssumme, 

brutto 

Geprüfte An-
gebotssumme, 

brutto 

1 Anbieter 2 26.838,96 € 26.838,96 € 

2 Pfund, Murg 25.544,60 € 25.544,60 € 

 
Beide Angebote können gewertet werden. Besonderheiten gab es keine. 
 
Das Angebot Nr. 2 der Firma Pfund Gerüstbau GmbH aus Murg ist das annehmbarste, weil es das güns-
tigste ist. 
 
Es wird daher empfohlen, den Auftrag an die Firma Pfund Gerüstbau GmbH zum Preis von 
25.544,60 € zu vergeben. 
 
In der Kostenberechnung waren 25.000,- € für dieses Gewerk vorgesehen. 

 
Der Architekt äußert seine Freude darüber, dass die Firma Pfund ein Angebot abge-
geben hat, trotz der weiten Entfernung zwischen Jestetten und Murg. Die Firma habe 
es so eingerichtet, dass sie den Auftrag mit lediglich 3-4 Fahrten nach Jestetten erfül-
len könnten.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Gerüstbauarbeiten zur Angebots-
summe von brutto 25.544,60 € an die Firma Pfund in Murg zu vergeben.  

 
Abschließend erklärt der Architekt, dass er auf ein gutes Angebot für die Dachabdich-
tungsarbeiten hofft. Danach fehle nur noch die Ausschreibung für die Lüftung. Gemeinde-
rat Hartmann äußert sich lobend darüber, dass die Ergebnisse der Ausschreibungen oft 
nahe bei der Kostenschätzung liegen. Der Architekt erklärt, dass dazu auch ein gewisses 
Maß an Glück gehört. Teilweise habe er bei den Firmen anrufen oder fast schon betteln 
müssen, dass überhaupt ein Angebot abgegeben wird. Aus diesen Gründen sei ihm daran 
gelegen, möglichst viel beschränkt ausschreiben zu können.  
 
Bürgermeister Böhler erwähnt, dass der erste Spatenstich für November geplant ist, an 
den sich unmittelbar der Aushub anschließt. Mit dem Rohbau soll im Dezember begonnen 
werden. Der Architekt ergänzt, dass man wegen evtl. Funde 2 Wochen früher mit dem 
Aushub beginnt als ursprünglich geplant.  
 

4. 
 

Sanierung Kindergarten Kunterbunt 

 
4.1 Vergabe von Fenster und Raffstoren; Beratung und Beschlussfassung 
 Den Gemeinderäten ist die nachstehend abgedruckte Sitzungsvorlage zugegangen.  



  

 
 Gemeinde Jestetten – Kindergarten Kunterbunt_ Austausch der noch ausstehenden Fenster und 

Raffstoren 
 
 Ausschreibung 
 

Auf Grundlage der VOB wurden die Arbeiten am Kindergarten Kunterbunt_ Austausch der noch aus-
stehenden Fenster und Raffstoren nach §3 VOB/A freihändig ausgeschrieben. 

 
Angebote 

 
Zur Angebotsabgabe wurden insgesamt drei Bieter aufgefordert. Zum Eröffnungstermin lagen folgende 
zwei Angebote vor: 

 

Anbietende Firma 
Angebotssumme 

(brutto) 

Fensterbau Meier GmbH & Co.KG 
Jestetten 

46.485,11 € 

Anbieter 2 47.341,77 € 

 
 

Vollständigkeit der Angebote / Auffälligkeiten 
 

Die oben aufgeführten Angebote lagen fristgerecht und verschlossen zum Eröffnungstermin vor. Die 

Wertung aller Angebote erfolgt mit einem Mehrwertsteuersatz von 19 %. 

 

Nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung der Angebote empfehlen wir die Arbeiten an die Firma 

 

Fensterbau Meier GmbH & Co. KG  

Hohenkrähenstraße 27 

79798 Jestetten 

 

zu vergeben. Die Firma Fensterbau Meier GmbH & Co.KG ist der günstigste Anbieter und in der Lage 

die Arbeiten im gewünschten Zeitraum auszuführen.  

 
Vergleich 

 
Vergabesumme       46.485,11 € 

    

In der Kostenschätzung veranschlagt:    50.000,00 € 

 
Bemerkung: 
Es wurde geprüft ob Zuschüsse für die Fenstersanierung abgerufen werden können. Das Ortsbauamt hat 
einem Energieberater der IHK die Unterlagen über die Maßnahme und den Bestand zukommen lassen. Das 
Ergebnis war, dass nur wenn die Fassade zusätzlich vollständig gedämmt werden würde, ein Anspruch auf 
Zuschuss von 15% auf die Gesamtsumme besteht. Die geschätzten Kosten der Fassadendämmung und der 
Fenster wurden auf 106.000,00 € geschätzt. Davon 15 % wären 15.900,00 €.   
Der Mehraufwand der Gemeinde läge bei ca. 43.000,00 €.  

 
Ortbaumeisterin Fischer erläutert die vorgesehene Maßnahme. Eine finanzielle 
Förderung sei nur möglich in Kombination mit einer Fassadensanierung, die lt. Mei-
nung des Ortsbauamts hier nicht erforderlich ist. Auch eine Zwangsbelüftung wird 
vom Ortsbauamt nicht für notwendig gehalten.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Fenster und Raffstoren zur Ange-
botssumme von brutto 46.485,11 € an die Firma Fensterbau Meier GmbH & 
Co.KG in Jestetten zu vergeben.  

 
 
 
 



  

5. 
 

Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe für die Datenmigration von Questys 
in Regisafe; Beratung und Beschlussfassung 

  
Dem Gemeinderat liegt die nachstehend abgedruckte Sitzungsvorlage vor.  
 
Überplanmäßige Ausgabe für die Datenmigration Questys-regisafe 
 
Sachstand: 
Im Zuge der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die Verwaltung Jestetten wird auch das Arbei-
ten im Rechnungsamt umgestellt werden.  
Bisher kommen alle Rechnungen in Papierform bei der Anweisungsstelle an.  
Nach der digitalen Verarbeitung der Anweisung wird diese ausgedruckt und zusammen mit dem Beleg zur Unter-
schrift vorgelegt. Hiernach wird die Anweisung digital integriert und der Papiervorgang gescannt. Die Scandaten 
werden dann in unserem Archivsystem Questys abgelegt. Hieraus erfolgt dann im Bedarfsfall der Belegabruf direkt 
aus dem Finanzsystem.  
 
Da die Verwaltung nun mit regisafe ein einheitliches System eingeführt hat, ist es geplant, dass auch die Belegar-
chivierung in diesem System stattfindet. So kann jede mittelbewirtschaftende Stelle auf die eigenen Belege zugrei-
fen. Dies vermindert die Doppelablage von Belegen und ständige Abgleiche. 
Für den in 2023 geplanten Schritt, dass der Posteingang direkt digital in regisafe durchgeführt werden soll, wird die 
Schnittstelle des Finanzsystems sowie ein komplett digitalisierter Workflow in Finanz+ benötigt. Eine Umstellung 
dauert hier mind. 6 Monate. 
Daher hat die Verwaltung die Schnittstelle Finanz+ zu regisafe bereits in diesem Jahr beauftragt und die Umstellung 
des Finanzsystems angestoßen.  
Leider gab es bei Finanz+ seit dem letzten Angebot, das für den Haushalt herangezogen wurde, eine starke Kos-
tensteigerung. Da es zum Zeitpunkt des Auftrags im Haushaltsansatz lag und in diesem Jahr nicht mit dem Ge-
samtbetrag der Auftragssumme gerechnet werden muss, wurde der Auftrag vergeben.  
Im Juni dieses Jahres wurde dann bekannt, dass für die Grundsteuerreform ab dem 01.07.2022 eine Schnittstelle 
für die digitale Verarbeitung der Grundsteuermessbescheide eingerichtet werden muss, da die Gemeinde sonst die 
aktuell erlassenen Messbescheide auf den 01.01.2025 nicht bekommt. Dies bedeutete bis dahin keine Überziehung 
des gesetzten Budgets.  
Im Rahmen einer Besprechung zur Schnittstelle wurde von Finanz+ angemerkt, dass auch von Seiten des Finanz-
programms eine Schnittstelle eingerichtet werden muss. Diese war nicht eingeplant, war aber durch den eingeplan-
ten Puffer gedeckt.  
 
Überplanmäßige Ausgabe 
In unserer Finanzsoftware sind die Umstellungsjahre 2018 und 2019 sowie die gesamte Buchhaltung der Jahre 
2020, 2021 und 2022 enthalten. Würde man nun einfach den Archivort ab einem bestimmten Datum umstellen, 
würde die Verknüpfung mit dem alten Archivsystem nicht aufrechterhalten werden können und die Belege könnten 
nicht mehr direkt aus dem Buchungssystem abgerufen werden. Dies würde einen enormen verwaltungstechnischen 
Aufwand bedeuten. Dass eine parallele Ablage nicht möglich ist, wurde erst nach Beauftragung der Schnittstelle 
klar. 
Daher muss eine Datenmigration aus dem alten Archivsystem in das neue DMS regisafe stattfinden.  
Der Ansatz sollte eigentlich für 2023 erfolgen.  
Die Schnittstelle des DMS zur Finanzsoftware ist für Ende September 2022 eingeplant.  
Die Schnittstelle wurde bereits beauftragt, da die Verwaltung sich das Ziel gesetzt hatte, ab dem 01.01.2023 (aus-
schließlich) mit regisafe zu arbeiten und diese im Gesamtbudget regisafe lag. 
 
Haushaltsansatz EDV Rechnungsamt:    12.000 € 
Davon notwendige Module Finanz+ mit den aktuellen Angebotspreisen: 
 Datenträgeraustausch Grundsteuer   3.050 € 
 Schnittstelle zu DMS    2.635 € 
 Digitaler Rechnungsworkflow   10.370 € (in 2022 ca. 6.000 €) 
 
Neu: 
Datenmigration Questys – regisafe    7.140 € 
Modul Schriftgutscanner Capture (für Migration)  4.890 €  
 
Ursache für die überplanmäßige Ausgabe ist, wie oben beschrieben, die Preissteigerung des digitalen Rechnungs-
workflows, die nicht geplante aber notwendige Schnittstelle zur Grundsteuer sowie der Schnittstelle von Finanz+ zu 
regisafe.  
 
Da die Schnittstelleneinrichtung ohne die Migration nicht fertiggestellt werden könnte, hat regisafe angeboten, das 
noch in diesem Jahr durchzuführen. Aufgrund der ausgebuchten Terminkalender der IT-Abteilung dort, war der 
einzig freie Termin die KW 35.  



  

Die Verwaltung hat die Migration daraufhin beauftragt, um die gesamthafte Umstellung auf regisafe nicht zu verzö-
gern.  
Es war zu keiner Zeit beabsichtigt, den Gemeinderat vor vollendete Tatsachen zu stellen. Leider wurde das erst zu 
spät klar.  
 
Das Modul Schriftgutscanner Capture war für den digitalen Posteingang in 2023 geplant. Dass dieser für die Migra-
tion benötigt wird, wurde uns erst nach der Installation dieses Moduls im Rahmen der Migration mitgeteilt.  
 
Um die überplanmäßige Ausgabe zu reduzieren, könnte die Verwaltung die Umsetzung des digitalen Rechnungs-
workflows pausieren. Da man hier noch in der Vorbereitungsphase ist und die Testumgebung noch nicht begonnen 
wurden, dürfte hier dann nur ein Bruchteil der veranschlagten Kosten anfallen. Das Projekt würde dann in 2023 
wieder aufgegriffen und durchgeführt werden.   
 

Bürgermeister Böhler erteilt das Wort an die Rechnungsamtsleiterin, die die Sitzungs-
vorlage erläutert und den Grund für die Notwendigkeit der Datenmigration schildert. Ziel der 
Verwaltung sei die Einheitlichkeit der Verfahren. So sei eine Schnittstelle zwischen Regisa-
fe und Finanz+ und umgekehrt notwendig. Für die Kosten seien Puffer vorgesehen gewe-
sen, die aber nicht ausgereicht hätten. Die Datenmigration habe in der Kalenderwoche 35 
erfolgen müssen und sei deshalb ohne Mitwirkung des Gemeinderats beauftragt worden. 
Ihr sei nicht klar gewesen, dass sie einen rechtzeitigen Beschluss über ein Umlaufverfahren 
hätte erreichen können. Gemeinderat Brückel stellt die rhetorische Frage was sie tun 
würde, wenn der Gemeinderat jetzt ablehnen würde. Gemeinderat Altenburger erkundigt 
sich, was dann mit dem Altsystem Questys sein wird. Die Rechnungsamtsleiterin bestä-
tigt, dass Questys nach Abschluss aller Maßnahmen beendet wird. Der Vorteil sei, dass 
künftig jeder Mitarbeiter über Regisafe direkt auf die Belege zugreifen kann. Gemeinderat 
Dr. Schlude frägt nach, ob sich durch die Vereinheitlichung der Systeme Kosteneinsparun-
gen ergeben. Die Rechnungsamtsleiterin stellt klar, dass es sich bei den Migrationskos-
ten um eine einmalige Ausgabe handelt. Ab dem Jahr 2023 könne man sich dann den Un-
terhalt für das System Questys sparen.  

Der Gemeinderat stimmt der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 11.715 € 
für die Datenmigration Questys-Regisafe einstimmig zu.  

 
6. 
 

Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage Flst.Nr. 2919/2, 
Gemarkung Jestetten, Birretstraße 15; erneute Stellungnahme der Gemeinde; Bera-
tung und Beschlussfassung  

 
Bürgermeister Böhler erinnert daran, dass das Baugesuch bereits mehrfach im Gemein-
derat behandelt worden ist. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung sei es deutlich weni-
ger massiv. Da kein Bebauungsplan vorhanden ist, müsse sich das Vorhaben in die nähere 
Umgebung einfügen. Aufgrund der bisher vorgelegten Unterlagen habe dieses Kriterium 
bisher nicht eindeutig geprüft werden können. Inzwischen seien die Unterlagen ergänzt 
worden. Sowohl das Landratsamt als auch das Ortsbauamt seien unter Berücksichtigung 
dieser Unterlagen der Meinung, dass sich das Bauvorhaben einfügt. Die Ortsbaumeisterin 
zeigt anhand von Fotos und skizzierten Kubaturen, welche Kubaturen abgerissen werden 
und welche neu entstehen sollen. Sie stellt dabei sowohl die Grundfläche als auch die 
Schnitte des Bestands und des neu entstehenden Gebäudes gegenüber. Sie stellt fest, 
dass das neue Gebäude gegenüber dem Bestand größer ausfällt aber ihrer Meinung nach 
trotzdem der Tatbestand des Einfügens gegeben ist. Das gilt insbesondere auch im Ver-
gleich mit den Häusern Birretstaße 18, 20 und 17.  
 
Gemeinderat Ziegler spricht sonstige Änderungen am Plan an, z.B. die Ausfahrt Richtung 
Birretstraße. Die Ortsbaumeisterin erklärt, dass diese Kriterien vom Landratsamt geprüft 
werden, nicht von der Gemeinde.  
 
Gemeinderat Osswald weist darauf hin, dass der Bauherr nun die Forderungen der Ge-
meinde in Bezug auf die Darstellung der Umgebungsbebauung erfüllt hat. Man müsse das 



  

Bauvorhaben nicht gut finden, da es recht groß sei. Immerhin scheint es von der Grundflä-
che her ähnliche Dimensionen zu haben wie der Bestand. Der Unterschied liege jedoch in 
der Art des Bauwerks. Auf jeden Fall sei es gut, dass der Gemeinderat Bedenken geäußert 
habe. Auf Frage von Gemeinderat Hartmann nach der Anzahl der Wohnungen bestätigt 
die Ortsbaumeisterin nach Durchsicht der Pläne, dass es noch immer neun Wohnungen 
sind.  

Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen mit 14 Stimmen bei 2 
Gegenstimmen und 2 Enthaltungen.  

 
7. 
 

Bekanntgaben 

 
7.1 der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
7.1.1 Beförderung von Rechnungsamtsleiterin  

Bürgermeister Böhler gibt bekannt, dass der Gemeinderat beschlossen hatdie 
Rechnungsamtsleiterin zum 01.10.2022 nach A11 gehobener Dienst zu befördern.  

 
7.2 Sonstige Bekanntgaben 
7.2.1 Neueinstellungen 

Bürgermeister Böhler gibt bekannt, dass jemand zum 01.09.2022 als Krippenerzie-
herin für die Kindertagesstätte Homberg eingestellt worden ist. Er gibt ferner bekannt, 
dass jemand zum 01.09.2022 seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei 
der Gemeindeverwaltung Jestetten begonnen hat.  

 
8. 
 

Verschiedenes 

 
8.1 Standort des Schweizer Atommüllendlagers 

Bürgermeister Böhler berichtet, dass die NAGRA „Nördlich-Lägern“ als geeignets-
ten Standort für ein Atommüllendlager bekannt gegeben hat. Diese Klassifizierung als 
Vorzugsstandort durch die NAGRA sei jedoch noch nicht final. Erst 2029/2030 wird 
die endgültige Entscheidung fallen. Was bis dahin mit der Regionalkonferenz Zürich-
Nordost passieren wird stehe noch nicht fest. Er selbst habe sich dafür ausgespro-
chen, dass diese Regionalkonferenz aufrecht erhalten bleibt, bis der finale Standort-
entscheid getroffen worden ist. Bis dahin wird er sich weiter in der Regionalkonferenz 
Nördlich-Lägern einbringen und falls diese aufrechterhalten wird auch in der Regio-
nalkonferenz Zürich-Nordost. 

 
8.2 Flüchtlingsunterbringung im Landkreis 

Bürgermeister Böhler berichtet, dass es im Landkreis zurzeit 60 Fehlbelegungen 
gibt, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, obwohl sie längst in die Anschluss-
unterbringung gehören würden. Bis zum Jahresende wird diese Zahl voraussichtlich 
auf 150 steigen. Er dankt an dieser Stelle allen Privatpersonen, die ukrainische 
Flüchtlinge aufgenommen haben. Aktuell wohnen rund 2.100 ukrainische Flüchtlinge 
im Landkreis. Es werde dringend Wohnraum benötigt und er äußert die Bitte, die 
Gemeinde bei der Suche nach Wohnraum für die Flüchtlinge zu unterstützen. Ein 
dringender Appell des Landrats laute daher, dass diese Aufgabe nur gemeinsam mit 
den Einwohnerinnen und Einwohnern und den Kommunen gelöst werden könne. 

 
8.3 Fuchsräude 

Gemeinderätin Steinbeißer berichtet von einem räudigen Fuchs der tot auf einem 
privaten Hausgrundstück aufgefunden worden ist. Die Fuchsräude sei eine anste-
ckende Krankheit die auch auf Hunde übergreifen könne. Bürgermeister Böhler be-



  

stätigt, dass auch ihm mehrere Hinweise auf räudige Füchse vorliegen. Es sei Mel-
dung an die jeweiligen Jagdpächter erstattet worden.  

 
8.4 Frageviertelstunde 

Gemeinderat Ziegler regt an, dass sich die Verwaltung darüber Gedanken machen 
soll, ob man die Frageviertelstunde nicht an den Anfang einer Sitzung verlegen sollte. 
Bürgermeister Böhler sichert zu, das Thema zu besprechen.  
 

9. 
 

Frageviertelstunde 

 
9.1 Unfall mit Fahrerflucht 

Ein Bürger berichtet von einem Unfall mit Fahrerflucht bei dem ein Fahrradfahrer, der 
auf der Volkenbachstraße in Richtung Rheinau unterwegs war, verunglückt ist. Um 
solche Unfälle künftig zu vermeiden regt er an, entweder ein Verbot für Fahrradfahrer 
auf dieser Strecke oder ein Tempolimit einzuführen. Bürgermeister Böhler sichert 
zu, dies prüfen zu lassen. Eine Bürgerin ergänzt, dass auf dieser Strecke Autoren-
nen gefahren werden. Auch Gemeinderat Hartmann bestätigt die lebensgefährlichen 
Zustände.  

 
9.2 7. Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße – Saarstraße“ 

Ein Bürger merkt an, dass bei den Stellungnahmen sein Gebäude stets nur als 
Zahnarztpraxis betrachtet worden ist. Tatsächlich müsse man aber die Maßstäbe für 
ein Wohngebäude anlegen, da es drei Wohnungen enthalte und auch als solches ge-
nehmigt worden sei. Bürgermeister Böhler erklärt, dass er diese Äußerung mit-
nimmt, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass in der Frageviertelstunde nur Fragen 
gestellt werden dürfen. Er bietet an, das Thema außerhalb einer Gemeinderatssit-
zung mit ihm zu erörtern.  
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